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Justitia 2025

Lassen Sie uns einen Blick in die 
grosse Kristallkugel werfen: Öster-
reich belegt beim EU-Justizbarometer in 
allen Bereichen Spitzenplätze. Die neues-
ten Umfragen bestätigten das hohe Ver-
trauen der Bevölkerung in die Justiz und 
besonders hohe Werte in der Einschät-
zung der Unabhängigkeit und der Effizi-
enz. In internationalen Studien wird der 
positive Beitrag der Justiz für Österreich 
als attraktiver Wirtschaftsstandort gelobt, 
denn rasche Verfahren bei gleichzeitig 
hoher Qualität wissen auch Unternehmer 
zu schätzen.

Das Bürgerservice der österreichischen 
Justiz gilt europaweit als vorbildlich. Der 
online-Zugang und die Justiz-App werden 
in hohem Maß angenommen. Es erfordert 
nur wenige Klicks, um den Stand des eige-
nen Verfahrens, Termine, Schriftsätze, Pro-
tokolle und Ladungen abzurufen. Einfache 
Anträge, für die noch vor wenigen Jahren 
ein Besuch des Amtstages mit zum Teil 
nicht unerheblichen Wartezeiten erforder-
lich war, können sogar per Smartphone ein-
gebracht werden. Wer nicht online mit der 
Justiz kommunizieren will oder kann, erhält 
auch telefonisch professionelle Unterstüt-
zung oder, sofern nötig, zeitnah einen Ter-
min für sein Anliegen.

Die Aufnahmeoffensive der letzten Jahre 
zeigt Wirkung, mehr Personal erbringt auch 
mehr und schnellere Leistung. Während 
noch vor einigen Jahren zahlreiche Ver-
fahren auf Grund von Personalmangel und 
unterbesetzten Gerichtsabteilungen viele 
Monate dauerten, ist die durchschnittliche 
Verfahrensdauer in allen Sparten deutlich 
gesunken. Nennenswerte Rückstände, wie 
wir sie noch vor wenigen Jahren z.B. am 
Bundesverwaltungs- und Bundesfinanz-
gericht erlebt haben, gehören längst der 

Vergangenheit an. Staatsanwaltschaften 
und Gerichten ist es gelungen, viele kom-
plexe Strafverfahren zum Abschluss zu 
bringen – insbesondere auch jene, deren 
lange Verfahrensdauer oft kritisiert wurde. 
Personell ausreichend ausgestattete 
Staatsanwaltschaften können auf Ände-
rungen in der  Kriminalitätsentwicklung mit 
Schwerpunktsetzungen reagieren. An der 
Spitze des nunmehr allgemein anerkannten 
staatsanwaltschaftlichen Weisungsrechts 
steht ein – auch dem Anschein nach – gänz-
lich von der Politik entflochtenes Organ.

Die Arbeitszufriedenheit der MitarbeiterIn-
nen ist messbar gestiegen, Krankenstände 
und Burnout-Fälle sind deutlich gesunken. 
Flexible Teilauslastungsmodelle ermögli-
chen es praktisch allen StaatsanwältInnen 
und RichterInnen, ihre Aufgaben mit hoher 
Qualität bis zum gesetzlichen Pensions-
antrittsalter zu erfüllen. Während noch 
vor wenigen Jahren viele MitarbeiterInnen 
der Justiz den Rücken gekehrt haben, da 
andere öffentliche Dienststellen bessere 
Bedingungen boten, gilt die Justiz heute 
wieder als attraktive Arbeitgeberin. Auch 
das Gehaltssystem bei RichterInnen und 
StaatsanwältInnen motiviert wieder viele 
der besten JuristInnen, eine Karriere bei 
der Justiz anzustreben, und sichert so den 
hohen Qualitätsstandard.

Sie halten das für märchenhaft, unmög-
lich und unrealistisch? Wenn man von der 
aktuellen Situation ausgeht, stimmt das 
leider. Wer die Arbeitsbedingungen in der 
Justiz kennt, wer weiß, dass es oft Wochen 
dauert, bis ein Protokoll auch geschrie-
ben wird und oft tagelang Ladungen und 
Beschlüsse nicht abgefertigt werden kön-
nen, weil es an MitarbeiterInnen mangelt, 
kann sich ein System wie oben skizziert nur 
schwer vorstellen.
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Mag. Christian Haider ist Vor-
steher des BG Bruck an der Mur und 
Vorsitzender der Bundesvertretung 
Richter und Staatsanwälte in der GÖD.

Mag. Sabine Matejka ist Vorsteherin 
des BG Floridsdorf und Präsidentin 
der Vereinigung der österreichischen 
Richterinnen und Richter.

Mag. Cornelia Koller ist Leiterin 
einer staatsanwaltschaftlichen 
Gruppe bei der Staatsanwaltschaft 
Graz und Präsidentin der Vereinigung 
österreichischer Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte.
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Dabei wäre es eigentlich nur ein kleiner 
Schritt: Die Abgeordneten zum National-
rat und die Bundesregierung müssten sich 
bloß nicht nur mit Worten zur Förderung 
einer effizienten Justiz bekennen, sondern 
diesem Bekenntnis auch Taten folgen las-
sen. Stellen Sie sich vor, plötzlich würden 
alle anerkennen, dass eine entsprechende 
Ausstattung der Justiz eine maßgebliche 
Voraussetzung für einen funktionierenden 
Rechtsstaat und für (Rechts-)Sicherheit 
ist. Stellen Sie sich vor, bei Budgetverhand-
lungen würde trotz aller Sparsamkeit dar-
auf geachtet, dass die Justiz in materieller 
Hinsicht ausreichend ausgestattet wird, 
um ihre Effizienz und Unabhängigkeit zu 
garantieren.

Natürlich wird sich nicht von heute auf 
morgen alles ändern. Es bedarf einiger 
Anstrengungen und Reformen, um die nöti-
gen Voraussetzungen dafür zu schaffen. 
„Baustellen“ gibt es leider mehr als genug. 
Die Einsparungsvorgaben der vergange-
nen Jahre haben die Justiz in eine prekäre 

Situation gebracht. Regelmäßig werden 
der Justiz zusätzliche Aufgaben übertragen 
oder Verfahren durch Gesetzesänderungen 
(arbeits-)aufwendiger. Viele Änderungen 
– wie z.B. die Reform des Erwachsenen-
schutzrechts – wurden budgetär und perso-
nell überhaupt nicht oder nur unzureichend 
berücksichtigt. Sogar von der letzten Regie-
rung ständig beworbene und laufende Pro-
jekte, wie etwa die Digitalisierung, kommen 
mangels ausreichender Budgetmittel nur 
schleppend voran. Der Abbau von mehreren 
hundert MitarbeiterInnen hat dazu geführt, 
dass viele Gerichte leider schon heute nicht 
mehr alle Aufgaben in angemessener Zeit 
erfüllen können. Die große Pensionierungs-
welle der nächsten Jahre wird diese Situ-
ation noch verschärfen, wenn nicht bald 
gegengesteuert wird. Es fehlt sprichwörtlich 
an allen Ecken und Enden.

Die richterlichen Standesvertretungen 
haben unter dem Titel „Ressourcen für 
den Rechtsstaat“ die aktuellen Probleme 
der Justiz zusammengefasst und darge-
stellt, was es konkret benötigt, um diese zu 
lösen. Dieses Forderungspapier wurde den 
politischen Entscheidungsträgern und Spit-
zenkandidatInnen der politischen Parteien 
übermittelt. Auch die staatsanwaltschaft-
lichen Standesvertretungen veröffentlichen 
zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser 
Richterzeitung ihre Empfehlungen an die 
nächste Bundesregierung.

Wir alle appellieren an das Verantwor-
tungsbewusstsein der Politik. Es wird an 
der künftigen Regierung und dem neuge-
wählten Nationalrat liegen, die Justiz so 
auszustatten, dass sie ihre verfassungs-
mäßige Rolle im Rechtsstaat wahrnehmen 
und ihre Aufgaben – zeitnah und quali-
tätsvoll – erfüllen kann. Denn eines steht 
fest: Am Rechtsstaat darf nicht gespart 
werden.

Christian Haider
Cornelia Koller
Sabine Matejka

« Wir alle appellieren 
an das Verantwor-
tungsbewusstsein der 
Politik. Es wird an der 
künftigen Regierung 
und dem neugewähl-
ten Nationalrat liegen, 
die Justiz so auszu-
statten, dass sie ihre 
verfassungsmäßige 
Rolle im Rechtsstaat 
wahrnehmen und ihre 
Aufgaben – zeitnah 
und qualitätsvoll – 
erfüllen kann. Denn 
eines steht fest: Am 
Rechtsstaat darf nicht 
gespart werden. »
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